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Satzung der Stadt Offenburg  
über die Erhebung der Friedhofsgebühren (Friedhofsgebührenordnung) 
 
vom Gemeinderat beschlossen am 12.10.2015 mit Wirkung zum 1.11.2015 
________________________________________________________________________ 
 

Satzung der Stadt Offenburg über die Erhebung der Friedhofsgebühren 
(Friedhofsgebührenordnung) 

 
§ 1 

 
Gebührenpflicht 

 
 
Die Stadt Offenburg erhebt für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtungen im Sin-
nes des § 1 der Friedhofsatzung Verwaltungs- und Benutzungsgebühren nach dieser Sat-
zung. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet 
 

a) der Antragsteller 
b) wer die Gebührenschuld der Stadt gegenüber durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner 

 
 

§ 3 
Entstehung der Gebühr, Fälligkeit, Beitreibung 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen, 

bei Grab- und Friedhofnutzungsgebühren (incl. ggf. der Grünpflegekosten bei Rasengrä-
bern) mit der Verleihung des Nutzungsrechts, bei  Familien- und/oder Partnerbaums bei 
Verleihung der Nutzungsberechtigung, bei sonstigen Gebühren mit der Erbringung der 
Leistung. 
 

(2) Die Grab- und Friedhofnutzungsgebühren für Kauf/Wahlgrabstätten werden mit der Aus-
händigung der Urkunde über die Verleihung des Nutzungsrechtes, die übrigen Gebühren 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Gebührenbescheids fällig. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungs-

gesetzes Baden-Württemberg in seiner jeweils gültigen Fassung beigetrieben. 
 
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

 
(1) Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser 

Satzung ist (s. Anlage). 
 

(2) Für Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen (nicht Totgeburten) bis zum vollendeten  
18. Lebensjahr reduzieren sich alle anfallenden Gebühren generell um 50 %. 
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§ 5 
Härteregelung 

 
In Härtefällen gilt § 227 der Abgabenordnung. 
 
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 1. November 2015 in Kraft 
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Anlage (Gebührenverzeichnis) zur Satzung der Stadt Offenburg über die Erhebung 
der Friedhofsgebühren 
 
Nr. Leistung / Gebühr Bemessungs-

grundlage 
Gebühr 

1. Annahmegebühr   
1.1. bei Nutzung der Leichenhalle und Bestat-

tung / Aussegnung auf einem Offenburger 
Friedhof 

je Fall 219 € 

1.2. bei Urnenanlieferung und Beisetzung / 
Aussegnung auf einem Offenburger  
Friedhof 

je Fall 90 € 

1.3. bei Leichenanlieferung und Beisetzung / 
Aussegnung auf einem Offenburger  
Friedhof 

je Fall 150 € 

1.4. bei Nutzung der Leichenhalle aber keine 
Bestattung auf einem Offenburger Friedhof 

je Fall 183 € 

1.5 Zuschlag bei Annahme außerhalb der übli-
chen Öffnungszeiten 

je Fall 59 € 

2. Nutzung der Aussegnungshalle / Fried-
hofskapelle 

je Fall 251 € 

3. Orgelnutzung je Fall 13 € 
4. Grab öffnen / schließen   
4.1. Grab richten für Erdbestattung je Fall 389 € 
4.2. Grab richten für Erdbestattung -  

Handaushub 
nach tats. Auf-
wand, Std./Satz 
analog Nr. 6 

 

4.3. Ausschlagen des Erdgrabes je Fall 34 € 
4.4 Grab richten für Urnenbeisetzungen und 

Totgeburten - ohne Beisetzung 
je Fall 70 € 

4.5 Urnenbeisetzung einschl. der erforderlichen 
Begleitarbeiten 

je Fall 148 € 

5. Liefern und Herstellen der Grabeinfas-
sung 

  

5.1. für Einzel- und Etagengräber je Fall 332 € 
5.2. für Doppelgräber je Fall 390 € 
5.3. für Urnengräber je Fall 234 € 
6 Leichenträger und Ordner   
6.1. bei Erdbestattungen i.d.R. 3 Personen, auf 

Waldbach- und Weingartenfriedhof mind. 
aber 1 Ordner 

je Leichenträger / 
Ordner 

48 € 

6.2. bei Urnenbeisetzungen i.d.R. 1 Person, auf 
Waldbach- und Weingartenfriedhof obligat 

je Leichenträger / 
Ordner 

48 € 
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Nr. Leistung / Gebühr Bemessungs-
grundlage 

Gebühr Gebühr 
Summe 

7. Grab- und Friedhofsnutzungsgebühr für 
Reihengräber 

je Bestattung  
für 20 Jahre 

pro Jahr für Ruhezeit 
20 Jahre 

7.1. Reihengrab pro Jahr 39,50 € 790 € 
7.2. Rasenreihengrab pro Jahr 39,50 € 790 € 
7.3. zuzügl. Pflegekosten pro Jahr 20 € 400 € 
7.4. Urnenreihengrab pro Jahr 34 € 680 € 
7.5. Urnenrasenreihengrab pro Jahr 39 € 780 € 
7.6. zuzügl. Pflegekosten pro Jahr 10 € 200 € 
7.7. Urnenbaumbestattung - nur Waldbach-

friedhof 
pro Jahr 51,50 € 1.030 € 

7.8. zuzügl. Pflegekosten pro Jahr 13,75 € 275 € 
8 Grab- und Friedhofnutzungsgebühr für 

Kaufgräber 
je Bestattung / 
Zubestattung für 
mind. 20 Jahre 

pro Jahr für Ruhezeit 
20 Jahre 

8.1. Einzelkaufgrab für 1 Bestattung pro Jahr 60 € 1.200 € 
8.2. Etagenkaufgrab für 2 Bestattungen pro Jahr 87 € 1.740 € 
8.3. Doppelkaufgrab für 2 Bestattungen pro Jahr 91 € 1.820 € 
8.4. Doppelkaufgrab für mind. 2 bis 4 Be-

stattungen 
pro Jahr 119 € 2.380 € 

8.5. Urnenkaufgrab für 2 bis 4 Urnen pro Jahr 84 € 1.680 € 
8.6. Einzelurnenkaufgrab in Gemeinschafts-

grabanlage 
pro Jahr 50 € 1.000 € 

8.7. Familienbaum für bis zu 12 Urnenbe-
stattungen - nur Waldbachfriedhof 
(bei einem Jungbaum kommen noch die 
individuellen Baum- und Pflanzkosten hin-
zu - die möglichen Standorte und Baumar-
ten werden von der FHV vorgegeben) 

   

 Grundpreis für Baum/Reservierung Kat. 1 einmalig 4.000 €  
 Grundpreis für Baum/Reservierung Kat. 2 einmalig 5.000 €  
 Grundpreis für Baum/Reservierung Kat. 3 einmalig 6.000 €  
8.8. Urnenkaufgrab Familien/Partnerbaum pro Jahr 97 € 1.940 € 
8.9. zuzügl. Pflegekosten pro Jahr 42,50 € 850 € 
8.10. Familienbaum als frisch gepflanzter Jung-

baum - zuzügl. der individuellen Baum- und 
Pflanzkosten nach individuellem Angebot - 
mögliche Baumarten werden von der Fried-
hofsverwaltung vorgegeben 

einmalig   

9. Zustimmung zur Errichtung oder 
Änderung von Grabmalen oder 
Grabausstattungen 

je Antrag  81 € 

9.1 Standsicherheitsprüfung je zu prüfendes 
Grabelement und Jahr 

je Element / Jahr  3 € 

10. Umbettungen    
10.1. bei Erdbestattungen je Fall  1.337 € 
10.2. bei Urnenbestattungen je Fall  446 € 
  



  2.4 
 

5 

Nr. Leistung / Gebühr Bemessungs-
grundlage 

Gebühr Gebühr 
Summe 

11. Grababräumung    
11.1. Einzel- und Doppelgräber mit Grabstein – 

ohne Einfassung oder nur Abdeckplatte 
je Fall  260 € 

11.2 Einzel- und Doppelgräber mit Grabstein –  
mit Abdeckplatte und mit Einfassung 

je Fall  370 € 

11.3. Erdgräber ohne Grabstein und Urnengräber je Fall  130 € 
12. Nutzung des Sonderraums je Fall  241 € 
13. Bestattung von Totgeburten je Fall  62 € 
14 Pflegeverlängerung erhaltenswerte  

Gräber Waldbachfriedhof 
für 5 Jahre  125 € 

15. Namensschild für Urnenrasenreihen-
gräber 

je Fall  96 € 

16. Zulassung zur gewerblichen Betätigung 
auf Friedhöfen für einen Zeitraum von 
drei Jahren 

je Antrag  80 € 

17. Zulassung zur gewerblichen Betätigung 
auf Friedhöfen für eine Einzelgenehmi-
gung 

je Antrag  30 € 

 


